
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Joachim Streit (FREIE WÄHLER) 
– Drucksache 18/5426 –

Lage der Krankenhäuser – insbesondere in der Region Trier

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/5426 – vom 9. Februar 2023 hat folgenden Wortlaut:

In einer Pressemeldung der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz – unter anderem auch im Volksfreund vom 6. Februar 2023 
abgedruckt – wird auf die zunehmend schwierige Lage der rund 100 Krankenhäuser im Land hingewiesen. Der zunehmende Kos-
tendruck, die fehlenden Einnahmen durch verschobene OPs in der Corona-Pandemie, die enorm gestiegenen Energiekosten und 
zuletzt auch das geplante Reformpaket des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach bringen viele Krankenhäuser, vor allem 
auch in der Region Trier, an den Rand einer Insolvenz.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie steht die Landesregierung zu den angedachten Reformplänen weg von einer Bedarfsplanung nach Fachgebieten hin zu einer 

bundeseinheitlichen Regelung nach Maximal-, Regel- und Schwerpunkt- bis hin zur Grundversorgung?
2. Wie sieht die aktuelle Unterstützung des Krankenhauses Saarburg und des Landkreises Trier-Saarburg als Eigentümer durch das 

Land Rheinland-Pfalz aus?
3. Wie sieht das Land die Zukunft für die kleinen Krankenhäuser in der Region Trier (Daun, Gerolstein, Prüm, Hermeskeil, Bit-

burg, Bernkastel-Wittlich) in Bezug auf eine geplante bundeseinheitliche Krankenhausreform?
4. Wie steht die Landesregierung zu dem von der Krankenhausgesellschaft e. V. thematisierten Investitionsstau von rund 500 Mio. 

Euro?
5. Gibt es Ansätze seitens des Landes, von der Schließung bedrohte Krankenhäuser im Bedarfsfall in eine landeseigene Gesellschaft 

zu integrieren?
6. Welche Initiativen ergreift das Land, bei einem Wegfall weiterer kleiner Krankenhäuser, die medizinische Grundversorgung in 

ländlichen Regionen aufrecht zu erhalten?

Das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem 
Schreiben beantwortet.
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Kleine Anfrage 18/5426:
betr. Lage der Krankenhäuser – insbesondere in der Region Trier
- Drucksache 18 - 5426

Die Kleine Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: 

In der rheinland-pfälzischen Krankenhausplanung wird bereits nach Versorgungsstufen 
differenziert. Unterschieden werden Krankenhäuser der Grundversorgung, der Regel-
versorgung, der Schwerpunktversorgung und der Maximalversorgung. Zudem werden 
Fachkrankenhäuser im Krankenhausplan ausgewiesen. 

Grundsätzlich wertet die Landesregierung die Reformvorschläge positiv, zugleich be-
steht bei einzelnen Gestaltungselementen noch Diskussionsbedarf. Die Landesregie-
rung wirkt hierzu in der Bund-Länder-Gruppe zur Krankenhausreform und weiteren Be-
gleitgremien aktiv mit, um die rheinland-pfälzischen Besonderheiten und Bedarfe in die 
Krankenhausreform einfließen lassen zu können. Primäres Ziel dabei ist es, die Versor-
gungssicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten.
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Zu Frage 2: 

Die Landesregierung unterstützt das Kreiskrankenhaus St. Franziskus in Saarburg bei 
der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Versorgungsangebots. So ist sie einem 
Antrag des Krankenhauses auf Ausweisung einer somatischen Tagesklinik gefolgt und 
hat zum 1. Oktober 2022 eine solche Tagesklinik mit 20 Plätzen in den Krankenhaus-
plan aufgenommen. Es sind darüber hinaus bauliche Investitionen in Vorbereitung, die 
verschiedene Funktionsbereiche des Krankenhauses betreffen und für die eine Förde-
rung im Rahmen des Krankenhausinvestitionsprogramms des Landes beabsichtigt ist. 
Hierfür wird derzeit eine bauliche Planung erstellt. Eine Aussage zum genauen Kosten-
volumen ist zum aktuellen Planungsstand noch nicht möglich. 

Aus dem Krankenhauszukunftsfonds erhält das Kreiskrankenhaus insgesamt rund 1,7 
Mio. Euro, davon rund 505.000 € Landesmittel. Folgende Projekte wurden bewilligt: 

Fördertatbestand 2, Patientenportal:              545.284,00 €  

Fördertatbestand 3, Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation:  482.777,00 €  

Fördertatbestand 5, Digitales Medikationsmanagement:       406.142,00 € 

Fördertatbestand 6, Digitale Leistungsanforderung:        128.000,00 € 

Fördertatbestand 10, Informationssicherheit:           120.629,00 €. 

 

Zu Frage 3: 

Die genannten Krankenhäuser haben unbestritten eine wichtige Versorgungsfunktion 
für die Bevölkerung in den jeweiligen Regionen. Im Hinblick auf das Krankenhaus in 
Gerolstein ist mit der Bekanntgabe der Schließung der Abteilung für Innere Medizin 
seitens der Krankenhausträgers bereits im Vorfeld der Krankenhausreform Klarheit da-
hingehend geschaffen worden, dass dies zukünftig als psychiatrisches Fachkranken-
haus fortgeführt wird. Dem wird auch die Krankenhausreform nicht entgegen stehen. 
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Zu Frage 4:  

Ein Investitionsstau kann nicht bestätigt werden. Auch lassen die von der Krankenhaus-
gesellschaft genannten Zahlen konkret auf Rheinland-Pfalz bezogen aufgrund der vor-
liegenden Anträge  keinen Investitionsstau erkennen.  

Bei Krankenhausinvestitionen ist eine differenzierte Betrachtung nach den gesetzli-
chen Regelungen im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und Landeskranken-
hausgesetz (LKG) notwendig. Dabei ist zunächst zu unterscheiden zwischen förderfä-
higem Herstellungsaufwand und nicht förderfähigem Erhaltungsaufwand. Die Abgren-
zung wurde im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Januar 1993 (3 C 66 90) 
eindeutig definiert.  Danach sind die Instandhaltungskosten gesetzlich vorgegeben aus 
den von den Krankenkassen zur Verfügung gestellten Mitteln zu finanzieren. 

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass Krankenhäuser teilweise auch ambulante 
Leistungen erbringen, die investiv seitens des Landes nicht förderfähig sind.  

Für den Teil, für den das Land im Rahmen der Krankenhausinvestitionsfinanzierung 
Verantwortung trägt, kann von einer guten, bedarfsgerechten Investitionsfähigkeit aus-
gegangen werden. Neben den Investitionsmitteln nach dem KHG, die in den letzten 
Jahren durch die Landesregierung bedarfsgerecht aufgestockt wurden, gab und gibt es 
Sonderförderprogramme wie die Krankenhausstrukturfonds I und II sowie den Kranken-
hauszukunftsfonds. Es ist festzuhalten, dass alle Maßnahmen, die uns vorliegen und 
die bewilligungsreif sind, auch im jeweiligen Jahr bewilligt wurden. Dies wird auch wei-
terhin der Fall sein. 

 

Zu Frage 5:   

Bei angekündigten Schließungen von Krankenhäusern hat die Landesregierung stets 
die Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung im Blick und prüft notwendige 
Schritte, wie etwa die teilweise Übertragung von Versorgungsaufträgen auf umliegende 
Krankenhäuser. Eine Integration der von Schließung bedrohten Krankenhäuser in eine 
landeseigene Gesellschaft wird als nicht erforderlich angesehen und ist damit derzeit 
nicht beabsichtigt. Dem steht auch der im Krankenhausfinanzierungsgesetz verankerte 
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Grundsatz der Trägervielfalt einer systematischen Integration gefährdeter Krankenhäu-
ser in eine landeseigene Gesellschaft entgegen. 

 

Zu Frage 6:  

Bei einem drohenden Wegfall eines Krankenhauses prüft die Landesregierung in jedem 
Einzelfall die Auswirkungen auf die Versorgungslage in der Region. Abhängig vom Er-
gebnis dieser Prüfungen werden Gespräche insbesondere mit Trägern umliegender 
Krankenhäuser geführt, mit dem Ziel, Versorgungsaufträge im bedarfsnotwendigen 
Umfang zu übertragen und damit die Versorgung in der Region aufrecht zu erhalten. 
Eine grundlegende Entwickung ist die zunehmende Ambulantisierung bisher stationär 
erbrachter Leistungen u.a. aufgrund der medizinischen Fortschrittes, die den Fortbe-
stand kleiner Krankenhäuser in Frage stellen kann. Daher führt die Landesregierung 
auch Gespräche mit weiteren Akteuren und politisch Verantwortlichen der jeweiligen 
Region, um zu eruieren, inwieweit erweiterte ambulante Strukturen einen Teil der Aus-
wirkungen einer Schließung auf die Versorgung abfedern können.  
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